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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §215;

Rechtssatz

Eine Gutschrift entsteht, wenn auf einem Abgabenkonto die Summe der Gutschriften die Summe der Lastschriften

übersteigt. Maßgeblich sind dabei die tatsächlich durchgeführten Gutschriften und Lastschriften und nicht diejenigen,

die nach Meinung des Steuerp9ichtigen hätten durchgeführt werden müssen (Hinweis Ritz, BAO-Kommentar, § 215 Tz

1).
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